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Liebe Mandanten, 
  
mit Beschluss vom 03.06.2020 hat die Regierungskoalition verschiedene Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Folgen beschlossen. Als zentrales Element zur Erreichung dieses Ziels hat die 
Regierungskoalition beschlossen, dass „zur Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland […] 
befristet vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% und von 7% auf 
5% gesenkt wird“. Ungeachtet der Frage, ob diese befristete Maßnahme die gewünschte Wirkung 
zeigen kann, führt die Absenkung der Mehrwertsteuersätze für Unternehmen zu einem umfassenden 
kurzfristigen Handlungsbedarf, Systeme und Prozesse sind anzupassen, Verträge zu ändern und die 
Buchhaltung ist umzustellen.  
  
Zugleich ist im Auge zu behalten, dass die Änderungen in sechs Monaten wieder rückgängig zu 
machen sind (speziell für die Gastronomie würde das bedeuten: Speisen werden bis 31.12.2020 mit 5 
% Umsatzsteuer berechnet, dann ein halbes Jahr – bis 30.6.2021 – mit 7 % und dann wieder mit 19 
%). 
                 
Insbesondere folgende Bereiche sind durch die Steuersatzänderungen betroffen und bedürfen einer 
kurzfristigen Anpassung: 

  Die verminderten Steuersätze gelten nur für Leistungen, die im Zeitraum 01.07. bis 31.12.2020 (im 
Folgenden: Übergangszeitraum) ausgeführt werden. Unbeachtlich ist hingegen der Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses, der Rechnungsstellung oder der Zahlung. Sofern der Unternehmer 
Anzahlungen vor dem 01.07. erhält, die Leistung jedoch im Übergangszeitraum ausgeführt wird, 
unterfällt das gesamte Entgelt dem verminderten Steuersatz, § 27 Abs. 1 UStG. Dies ist 
entsprechend auf der zu erstellenden Schlussrechnung zu berücksichtigen. 

  Aus der Gültigkeit der verminderten Steuersätze bis zum 31.12.2020 ergeben sich Änderungen für 
Jahresleistungen (z.B. Lizenzen). Da diese Leistungen mit Ablauf des vereinbarten 
Leistungszeitraums als erbracht anzusehen sind, gilt für diese der verminderte Steuersatz des 
Übergangszeitraums. Dies gilt selbst dann, wenn die Zahlung für das gesamte Jahr bereits vorab 
geleistet wurde. Insoweit ist eine Anpassung der Zahlung und der Rechnung erforderlich. 

  Das voranstehende Thema gilt gleichermaßen für Anzahlungen im Übergangszeitraum für 
Leistungen nach dem 31.12.2020. 

  Mitgliedsbeiträge für ein Kalenderjahr unterliegen in 2020 den verminderten Steuersätzen, da die 
Mitgliedschaft bis 31.12.2020 als an diesem Tag als vollendet gilt. 

  Zeitschriften-Abos sind entsprechend zu prüfen und anzupassen. 

  Für sämtliche Ausgangsrechnungen mit deutscher Steuer sind die Steuersätze anzupassen. Dies hat 
zur Folge, dass kurzfristig neue Steuerkennzeichen benötigt werden. Zudem ist sicherzustellen, 
dass die bestehenden Kennzeichen für den Übergangszeitraum nicht verwendet werden. 
  

  Gleichermaßen sind auch neue Steuerkennzeichen für im Inland steuerbare Reverse-Charge 
Eingangsleistungen sowie innergemeinschaftliche Erwerbe für den Übergangszeitraum 
erforderlich. 

  Sämtliche Kassensysteme sind auf die neuen Steuersätze umzustellen. 
  

  Für die neuen Steuersätze werden neue Konten in der Buchhaltung benötigt. 
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  Bei der Rechnungseingangsprüfung ist sicherzustellen, dass auch die Rechnungen der Lieferanten 

für Leistungen im Übergangszeitraum nur die verminderte Umsatzsteuer ausweisen. Sofern die 
Umsatzsteuer hingegen auf Basis der bislang gültigen Steuersätze abgerechnet wird, ist zu 
beachten, dass es sich anteilig um einen Startausweis nach § 14c Abs. 1 UStG handelt. Die zu 
hoch ausgewiesene Steuer darf daher nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden. 

  Da die Steuersatzänderungen sowohl den Regel- als auch den ermäßigten Steuersatz betreffen, ist 
ein besonderes Augenmerk auf Reisekostenabrechnungen zu richten (z.B. Hotelübernachtung, 
Bahnticket). 

  Buchungen von Übernachtungen oder Bahnfahrten für Zeiträume ab dem 01.07.2020 führen auch 
bereits bei Vorabzahlung zu den verminderten Steuersätzen. 

  Die PKW-Überlassung an Mitarbeiter löst für den Übergangszeitraum nur eine Besteuerung mit 
dem verminderten Steuersatz von 16% aus. 

  Bei Dauerleistungen (insb. Mietverträgen und Leasingverträgen) ist sicherzustellen, dass die 
Verträge – sofern diese als Rechnungen fungieren – für den Übergangszeitraum angepasst 
werden. Alternativ sind entsprechende Dauerrechnungen anzupassen. 

  Leasing-Sonderzahlungen sind entsprechend der dann ausgeführten Teilleistungen aufzuteilen. 

  Bei der Ausgabe von Gutscheinen i. S. d. § 3 Abs. 13 UStG ist davon auszugehen, dass ein Gutschein, 
der sowohl im Übergangszeitraum als auch davor oder danach eingelöst werden kann, kein 
Einzweckgutschein sein kann, da der anzuwendende Steuersatz nicht feststeht. 

  Bei Jahresboni ist zu beachten, dass der Bonus aufzuteilen ist in Leistungen bis zum 30.06. und 
Leistungen ab dem 01.07. 

  Soweit aus einer Rechnung für eine vor Beginn des Übergangszeitraums ausgeführte Leistung im 
Übergangszeitraum Skonto gezogen wird, gilt für den Skontoabzug der bislang anzuwendende 
Steuersatz. Dies gilt gleichermaßen für den umgekehrten Fall am Ende des Übergangszeitraums. 

  Aufgrund der Regelung in § 29 UStG kann es zu Ausgleichsverpflichtungen zwischen Leistendem 
und Leistungsempfänger im Fall von langfristigen Verträgen kommen. Hier ist zu prüfen, ob in 
entsprechenden Verträgen ggf. eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. 

  
Auf weitere Punkte aus dem Maßnahmenpaket weisen wir im Folgenden in aller Kürze hin. Das Paket 
ist vom Bundesrat noch zu verabschieden und daher noch nicht gültig. 

        Der steuerliche Verlustrücktrag wird - gesetzlich - für die Jahre 2020 und 2021 auf maximal 5 
Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert. Es wird ein 
Mechanismus eingeführt, wie dieser Rücktrag unmittelbar finanzwirksam schon in der 
Steuererklärung 2019 nutzbar gemacht werden kann, z.B. über die Bildung einer steuerlichen 
Corona-Rücklage. Die Auflösung der Rücklage erfolgt spätestens bis zum Ende des Jahres 
2022. 

  

        Als steuerlicher Investitionsanreiz wird eine degressive Abschreibung für Abnutzung (AfA) 
mit dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA und maximal 25% Prozent pro Jahr 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den Steuerjahren 2020 und 2021 
eingeführt. 

  



Newsletter vom 09.06.2020: 
Corona-Konjunkturpaket - insbesondere geplante Senkung der Umsatzsteuersätze für den Zeitraum 
01.07.-31.12.2020 

        Um die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, wird das 
Körperschaftssteuerrecht modernisiert: u.a. durch ein Optionsmodell zur Körperschaftsteuer 
für Personengesellschaften und die Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus 
Gewerbebetrieb auf das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags. 

  

        Zur Sicherung der Existenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen wird für Corona-
bedingten Umsatzausfall ein Programm für Überbrückungshilfen aufgelegt.  

  
Die Überbrückungshilfe wird für die Monate Juni bis August gewährt. Antragsberechtigt sind 
Unternehmen, deren Umsätze Corona-bedingt  
- in April und Mai 2020 um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 rückgängig 
gewesen sind  
- und deren Umsatzrückgänge in den Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 % 
fortdauern.  
 
Bei Unternehmen, die nach April 2019 gegründet worden sind, sind die Monate November 
und Dezember 2019 heranzuziehen.  

  
Erstattet werden bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem Umsatzrückgang von 
mindestens 50 % gegenüber dem Vorjahresmonat.  
Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 % können bis zu 80 % der fixen Betriebskosten 
erstattet werden.  
Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 Euro für drei Monate.  
 
Bei Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000 Euro,  
bei Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten 15.000 Euro nur in begründeten 
Ausnahmefällen übersteigen.  
 
Geltend gemachte Umsatzrückgänge und fixe Betriebskosten sind durch einen Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer in geeigneter Weise zu prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen sind 
zu erstatten.  
 
Die Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31.8.2020 und die Auszahlungsfristen am 
30.11.2020. 

  

        Mit einem einmaligen Kinderbonus von 300 Euro pro Kind für jedes kindergeldberechtigtes 
Kind werden die besonders von den Einschränkungen betroffenen Familien unterstützt. 
Dieser Bonus wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag vergleichbar dem Kindergeld 
verrechnet. Er wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. 

  

        Auf Grund des höheren Betreuungsaufwand gerade für Alleinerziehende in Zeiten von 
Corona und den damit verursachten Aufwendungen wird befristet auf 2 Jahre der 
Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende von derzeit 1.908 Euro auf 4.000 Euro für die Jahre 
2020 und 2021 angehoben und damit mehr als verdoppelt. 

  
  
Herzliche Grüße – und bleiben Sie weiterhin gesund! 
  
TREUHAND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH 

Carmen und Axel Seebach und 

das TREUHAND-TEAM 

Tel.: +49 (0) 7251 - 9714 0 
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Tagaktuelle Informationen finden Sie bei uns im Internet unter: 
www.treuhand-steuerberatung.de 
  
Absenderangaben nach Paragraph 5 TMG: 
TREUHAND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH 
Sitz der Gesellschaft: Kaiserstraße 25, D-76646 Bruchsal 
Eingetragen beim Amtsgericht Mannheim, HRB 230211 
Geschäftsführer: StB/WP Dipl.-Kfm. Axel Seebach, StB/WP Dipl.-Kffr. Carmen Seebach  
Telefon +49 7251 97140, Fax +49 7251 971414 
Web-Adresse: www.treuhand-steuerberatung.de 
  
Hinweis zum Datenschutz: 
Diese E-Mail enthält vertrauliche Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese  
E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese 
Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
Der Austausch von Nachrichten via E-Mail dient ausschließlich Informationszwecken. Rechtsverbindliche 
Erklärungen dürfen über dieses Medium nicht ausgetauscht werden und bedürfen der Schriftform. 
Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: zum Datenschutz 
  
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an treuhandnews@treuhand-
steuerberatung.de. Ihre E-Mail-Adresse wird dann aus der Verteilerliste entfernt. 
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